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 Veröffentlicht am 11.03.1994

Norm

ABGB §94 Abs2 Satz2

Rechtssatz

Änderungen in den maßgeblichen Voraussetzungen (vor allem in der Bedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten bzw der

Leistungsfähigkeit des Verpflichteten) können die Unterhaltshöhe auch nach der Haushaltstrennung beeinflussen.

Entscheidungstexte
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